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Sachverhalt und Anträge 

I. Auf die am 23. Februar 1979 angemeldete Patentanmeldung 

Nr. 79 100 552.3, fUr die die Prioritt einer friIheren 

Anmeldung vom 7. Mrz 1978 in Anspruch genomxnen wird, ist 

am 21. April 1982 das sechs PatentansprUche uinfassende 

europäische Patent 0 004 007 erteilt worden. 

II. Nachdem die Einsprechende gegen das Patent Einspruch em-

gelegt hatte, hat die Einspruchsabteilung durch Entschei-

dung vom 16. Mai 1984 den Einspruch zurUckgewiesen und das 

Patent in unverndertem Umfang aufrechterhalten. 

III. Gegen diese am 4. Juli 1984 .zur Post gegebene Entscheidung 

hat die Einsprechende am 28. Juli 1984 Beschwerde unter 

Entrichtung der entsprechenden GebUhr eingelegt und be-

antragt das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. 

IV. Die BeschwerdebegrUndung ist am 2. November 1984 einge-

reicht worden. Die BegrUndung stUtzt sich auf Dokumente, 

die bereits in den vorgehenden Verfahren erwhnt worden 

sind, und auf zwei weitere, erstmals genannte Dokumente (E8 

und E9). Nach Meinung der BeschwerdefUhrerin ist der Ge-

genstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch. 

V. Die Beschwerdegegnerin - Patentinhaberin - tritt in dem 

Schriftsatz vom 6. Februar 1985 dem Vorbringen des Be-

schwerdefUhrers entgegen. Sie filhrt vor allem aus, daf3 der 

Anspruch 1 von einem internen Stand der Technik ausginge. 

Desweiteren analysiert sie die zitierten Dokumente und 

bringt die Argumente vor, die nach ihrer Ansicht zugunsten 

der erfinderischen Ttigkeit sprechen. 

VI. Am 20. Mai 1986 hat die Kammer in einem Bescheid mitge-

teilt, daB der Stand der Technik, wie er aus der Abgrenzung 
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des Anspruchs 1 hervorgeht, sich nicht kiarerweise auf (ir- 

gend) ein Dokument stUtzt. Wenn von dem Dokument DE-U- 

7 622 689 (E8) ausgegangen wird, dann ist der Gegenstand 

des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Lehre des Dokuments FR-

A- 1 588 385 und auf die für den Fachmann Ublichen Mal3nah-

men als naheliegend zu betrachten. 

VII. Die Beschwerdegegnerifl hat in dem Schriftsatz vom 

18. August 1986 und 5. September 1986 auf den Bescheid der 

Karnrner sowie auf die AusfUhrungen der BeschwerdefUhrerin in 

deren Schriftsatz vom 5. August 1986 geantwortet. Sie tritt 

dem Vorbringen der Beschwerdefilhrerin entgegen; insbesonde-

re ginge der Anspruch 1 aus von einem ihr bekannten unver-

öffentlichten Stand der Technik, der am Anmeldetag der of-

fentlichkeit zugánglich gewesen jet. Die Beschwerdekammer 

gehe deshaib von falschen Voraussetzungen aus bei der Be-

rUcksichtigung des Dokuments E8 als am nächsten kommenden 

Stand der Technik. Aul3erdem behandelt diese Druckschrift 

das der Erfindung zugrundeliegende Problem nicht. Desweite-

ren bringt sie vor, daB die Erörterung der erfinderischen 

Ttigkeit durch die Kammer aus verschiedenen GrUnden unge-

eignet sei. Die erteilten PatentansprUche sind aufrechter-

halten worden. 

VIII. Der geltende Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie 

folgt: 

1. Verfahren zur Verbindung von im Eckbereich rundgebogenen 

und geraden, hohien Abstandsprofilen (A, B) für Mehrschei-

benisoliergläser, bei dem die Schenkel (D) eines rundgebo-

genen Abstandsprofils (A) mit den Schenkein wenigstens ei-

nes weiteren rundgebogenen oder geraden Abstandsprofils (B) 

zur Herstellung eines in sich geschlossenen Hohlprofilrah-

mens im geraden Bereich durch einen geraden Flachverbin-

dungskörper (C) verbunden werden, dadurch gekennzeichflet 
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daB der FlachverbindungskSrper (C) unter elastischem Zusam-

menpresen desjenigen Teils seiner Oberfläche, der mit den 

Prof ilwnden in Beriihrung tritt, auf denen die Scheiben des 

Mehrscheibenisolierglases aufliegen, in das Abstandsprof ii 

bis zu einem Anschlag zwischen Flachverbindungskbrper (C) 

und Abstandsprofil (D) eingeschoberi wird, woraufhin auf den 

aus dem Abstandsprof ii (D) herausragenden Teil des Flach-

verbindungskörpers (C) das mit dem rundgebogenen bstands-

prof ii zu verbindende hohie Abstandsprof ii (B) gleichfalls 

unter elastischem Zusammenpressen desjenigen Tells der 

herausragenden 0berflche des Flachverbindungskörpers (C), 

weicher mit der Profilwand in BerUhrung tritt, auf deren 

Aul3enseite die Glasscheiben des Mehrscheibenisolierglases 

zu liegen kommen, aufgeschoben wird. 

Entacheidungegrunde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulssig. 

2. Es trif ft zu, daB die Dokumente E8 und E9 nach Ablauf der 

Einspruchsfrist eingereicht worden sind, da aber diese 

SchriftstUcke zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 

fUhren können, ist die Kainmer der Meinung, daB sie diese 

Dokumente von J½ints wegen gemäl3 Artikel 114.(2) EPU (siehe 

auch T 94/84 AB 1986.337), in Betracht ziehen mul3. 

3. Was den Stand der Technik, der in dem Oberbegriff des An-

spruchs 1 angegeben ist, angeht, behauptet die Beschwerde-

gegnerin einerseits, daB er auf einer Vorbenutzung beruhe, 

und daB ein soiches Verfahren der öffentlichkeit zur Ver-

fUgung stand (siehe Schreiben vom 28. August 1986, erster 

Paragraph). Andererseits aber erklrt die Beschwerdegeg-

nerin, daB im vorliegenden Fall dieser vorbenutzte Stand 

01160 



4 	 T 182/84 

der Technik nach ihrem Wissen als "unveröffentlicht" zu 

gelten hat. 

Es ist deshaib unklar, ob es sich nun urn eine der öffent-

lichkeit zugngliche Vorbenutzung gem8 Artikel 54.2 EPU 

handelt. 

	

4. 	Für die Erörterung der Patentierbarkeit des Anspruchs 1 

wird deshaib von dem nächstliegenden Stand der Technik 

ausgegangen, wie er aus einem der vorliegenden Dokumente 

hervorgeht. 

	

4.1 	Es ist aus dem Dokument DE-U- 7 622 689 (EB) ein Rahmen 

bekannt, der aus einem in Eckbereich rundgebogenen und ge-

raden (siehe Abbildung 1), hohien (siehe Abbildung 3) Ab-

standsprofil für Mehrscheibenisoliergláser (siehe Seite 2 

Zeile 2) besteht, und der geschlossen sein muL3 (Seite 6 

letzter Absatz). 

	

4.2 	Das Problem, das dem Gegenstand des Anspruchs 1 zugrunde 

liegt, ist, die beiden Enden eines Profils gemI3 dern Do-

kument DE-U- 7 622 689 miteinander zu verbinden, urn den 

beschriebenen geschlossenen Rahrnen zu erhalten. 

	

4.3 	Der Fachmann, der mit dieser Aufgabe konfrontiert ist, 

kann sich in dem generellen Bereich der Verbindungen von 

Hohiprofilen umsehen, urn eine Lösung zu finden, die di 

Bedingungen, die ein Rahrnen für Mehrscheibenisolierglser 

auch nach Ansicht der Beschwerdegegnerin aufweisen mul3, 

erfUilt, d.h.: 

- 	die Verbindung darf nicht die Dicke des Rahmens Uber- 

schreiten, 

- 	die Verbindung inuB eine zuverlässige Abdichtung des 

Scheibenzwischenraurnes erlauben. 
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4.4 	In diesem Bereich der Verbindungen für Hohlprofile stand 

dem Fachmann die Lehre des Dokuinentes FR-A- 1 588 385 zur 

VerfUgung, das eine Verbindung beschreibt, die diese Be-

dingungen erfUlit (siehe zum Beispiel Abbildungen 1 und 

4). 

Nachdem er diese Tatsache erkannt hatte, war es für den 

Fachmann naheliegend, einen Schenkel des rundgebogenen Ab-

standsprofils mit dem Schenkel wenigstens eines weiteren 

rundgebogenen oder geraden Abstandsprofils mittels des 

FlachverbindungskörperS gem13 dem Dokument FR-A- 1 588 385 

(Abbildungen 1 und 4) zu verbinden, d.h. unter elastischem 

Zusammenpressen (Seite 3, Zeile 15-21) von Teilen (14, 15, 

16, 17) seiner Oberf1che in das Profil (12) bis zu einem 

Anschlag (13) zwischen Flachverbindungskbrper einzuschie-

ben und danach auf den aus dem Profil herausragenden Teil 

(3) das mit dem Profil zu verbindende andere hohie Prof ii 

gleichfalls unter Zusammenpressen von Teilen (14, 15) der 

herausragenden Oberf1che des Flachverbindungskbrpers auf-

zuschieben. 

	

4.5 	Damit htte der Fachmann das Verfahren gemf3 dem An- 

spruch 1 durchgefilhrt, ausgenommen die zwei folgenden Ma13- 

nahmen: 

- 	Der FlachverbindungskörPer drUckt nur auf diejenigen 

Teile des Hohiprofils, auf derien die Glasscheiben 

aufliegen, und 

- 	die Verbindung wird zwischen zwei geraden Schenkein 

hergestelit. 

	

4.6 	Die erste Mal3nahme betrif ft eine für den Fachmann Ubliche 

Ttigkeit und hängt von der Wahi der Materialien ab, denn 
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wenn der Rahmen aus einem nicht verformbaren Material her-

gesteilt wird, spielt diese Mai3nahme keine Rolle. 

Die zweite Mal3nahme besteht in einer Wahi zwischen zwei 

bekannten Lösungen: Die wáhrend des Verfahrens zitierten 

Dokumente zeigen entweder eine Verbindung in der Ecke des 

Rahmens oder eine Verbindung zwischen zwei geraden Schen-

kein. Der Fachmann jedoch wul3te, weicher Typ von Verbin-

dung für jede Lage der Verbindung am zweckmäI3igsten zu 

verwenden war. 

	

4.7 	Die zwei unter obigem Punkt 4.5 erwhnten Mal3nahxnen kbnnen 

individuell oder zusainmen, in Verbindung mit den anderen 

Merkmalen des Anspruchs 1 keine erfinderische Ttigkeit 

des Gegenstandes dieses Anspruches begrUnden, weil durch 

eine soiche Verbindung für den Fachmann kein unvorherseh-

barer Effekt erzielt wird. 

	

4.8 	Deswegen war der Gegenstand des Anspruchs 1 am Prioritäts- 

tag naheliegend. Der Anspruch 1 erfüllt nicht die Voraus-

setzungen der Artikel 52.1 und 56 EPU und ist deshaib 

nicht gewhrbar. 

	

5. 	Die Beschwerdegegnerin hat beztiglich der erfinderischen 

Tätigkeit folgende Argumente vorgebracht: 

	

5.1 	Die Karnmer gehe von falschen Voraussetzungen aus, wenn sie 

die Annabme zugrunde legt, daB das Dokument DE-U- 

7 622 689 den am nächsten kommenden Stand der Technik 

zeigt, anstatt die "interne Vorbenutzung" der Beschwerde-

gegnerin in Betracht zu ziehen. 

Die Kammer hat zu dieser Frage schon Stellung genommen: 

vgl. obigen Punkt 3. 
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5.2 	Das Problem, mit dem sich die Schrift DE-U- 7 622 689 (E8) 

befal3t, sei nicht dasselbe wie dasjenige des bestrittenen 

Patents. 

Dies ist nach Ansicht der Kammer jedoch nur zutreffend, 

wenn man die Verbindung der Profile zum Herstellen eines 

geschlossenen Rahrnens betrachtet. Beide Dokurnente (Patent-

schrift und E8) befassen sich aber mit der Herstellung von 

Mehrscheibenisoliergläser und beide zeigen die gemeinsamen 

Vorrichtungen oder Mal3nahrnen, wie sie im obigen Punkt 4.1 

erwähnt sind. Von diesem of fenkundigen Stand der Technik 

kann deshaib ausgegangen werden, urn das Problem zu bestim-

men. 

	

5.3 	Es sei unzutreffend, daL3 das Dokument E8 sich mit der Her- 

stellung eines Rabmens bescháftigt. 

Dem stimmt die Kammer zu, denn es wid nicht beschrieben, 

wie der Hohlprofilrahmen hergesteilt, sondern nur wie er 

mit Klebstoff beschichtet wird. Aber auch in der Beschrei-

bung des in Frage stehenden Patents wird nicht beschrie-

ben, wie der Hohlprofilrahnten hergestelit, sondern nur wie 

er zu einem ganzen Rahmen verbunden wird. Es steht aber 

fest, daB der Rabmen gemäl3 E8 gemeinsame Verfahrensmerk-

male mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 aufweist. Auch 

wenn es sich in dieser Druckschrift urn eine Vorrichtung 

handelt, sind die gemeinsarnen Verfahrensmerkmale aber 

leicht zu erkennen. 

	

5.4 	Der Rabmen, der in E8 beschrieben ist, weise viele Alter- 

nativeri auf, wie zuin Beispiel ein Voliprofil oder einen 

Teilrahmen, die aber nicht zutreffen. 

Die Tatsache, daB manche Alternativen, die in einer Entge-

genhaltung beschrieben sind, nicht zutref fend sind, kann 
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jedoch nach Ansicht der Kammer nicht die Tatsache verleug-

nen, daB andere Alternativen zutref fend beschrieben sind 

und deswegen dem Fachrnann zur VerfUgung standen. 

	

5.5 	Es gehöre mehr zur Lösung des aufgezeigten Problems als 

nur einen Flachverbindungskörper beliebiger Art in Prof ii-

teile einzuschlagen, weil durch dieses Einschlagen Verfor-

mungen des Profilkörpers selbst bewirkt werden. 

Es liegt aber im Rabmen des technischen Könnens des Fach-

mannes, die Flachverbindungskörper so zu bemessen, daB es 

zu keine unzulässigen Verformungen kommt und falls diese 

Verformungen an unerwUrischten Stellen auftreten, die 

Flachverbindungskörper an diesen Stellen entsprechend an-

zupassen, urn diesen Nachteil zu beseitigen. 

	

5.6 	Trotz der Tatsachen, daB die Wirkung vorhersehbar war und 

die Lösung einfach aussieht, sei diese Lösung erfin-

derisch, wie es zum Beispiel in der Entscheidung der Be-

schwerdekammer 3.2.1 T 106/84 zurn Ausdruck kommt. 

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerifl nur be-

hauptet, daB die Vorrichtung einfach sei, daB die Fachwelt 

nie daran gedacht habe und daB die zwei Vorinstanzen sie 

als erfinderisch betrachtet haben. 

Die erwähnte Entscheidung kann aber nach Ansicht der Kam-

mer nicht interpretiert werden in dem Sinne, dal3 alle em-

fache Lösungen erfinderisch sind. Eine soiche Lösung muB 

zustz1ich andere Bedingungen (Indizien) aufweisen. 

Uber die BemUhungen der Fachwelt oder die durch die Erfin-

dung erzielten unvorhersehbaren Ergebnisse stehen der Kam-

mer keine Beweise zur VerfUgung. Was die Entscheidungefl 

der Vorinstanzen anbelangt, so ist darauf hinzuweisefl, daB 

01160 	 .../... 



9 	 T 182/84 

ihnen nicht alle der jetzt der Kammer vorliegenderi Doku-
mente zur VerfUgung standen. 

5.7 	Diese Argunente der Beschwerdegegnerin fUhren daher auch 

nicht zu einer anderen Beurteilung der erfinderischen T -

tigkeit des Gegenstandes des Patentanspruches 1. 

6. 	Da aufgrund der AusfUhrungen in den obigen Punkten 4 und 5 

der Anspruch 1 nicht patentfàhig ist und auch kein Hilf s-

antrag vorliegt, kann das Patent nicht aufrechterhalten 

werden. Deswegen braucht auch auf die abhängigen Patentan-

sprUche nicht eingegangen zu werden. 

Entscheidungsforme 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Das europäische Patent 0.004.007 wird widerrufen. 

Der Geschftsste11enbeamte 
	 Dr Vorsitzende 

), /Z 
J. Rtickerj 
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